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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 01. Programmakkreditierung - Begutachtung im 
Einzelverfahren 

Studiengang: Crossmediale Glaubenskommunikation, M.A. 
Hochschule: Ruhr-Universität Bochum 

Standort: Bochum 
Datum: 08.12.2022 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2022 - 30.09.2030  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird ohne Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

[Keine Auflagen] 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und der fachlich-inhaltlichen Kriterien ist im Wesentlichen nachvollziehbar, vollständig und begründet. 
Die aus der Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des 
Gutachtergremiums sind jedoch nicht durchweg plausibel, so dass der Akkreditierungsrat nach 
intensiver Beratung zu einer abweichenden Entscheidung gelangt ist. 

Bei der initialen Befassung auf der 114. Sitzung wurde folgende Auflage avisiert: Es ist eine Regelung 
zur Anrechnung außerhochschulisch erbrachter Kompetenzen vorzusehen. Die Hochschule weist eine 
entsprechend überarbeitete Prüfungsordnung nach (Art. 2 Abs. 2 Staatsvertrag i.V. mit § 12 Abs. 1 
Satz 4 StudakVO, § 63a Abs. 1 HG NRW 

In § 13 der Prüfungsordnung fehlt eine Regelung zur Anrechnung außerhochschulischer 
Kompetenzen. Der Akkreditierungsrat weist darauf hin, dass § 63a Abs. 7 HG NRW für die 
Anrechnung von außerhalb von Hochschulen erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen vorsieht, 



115. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP Stellungnahmeverfahren (ohne 
Diskussionsbedarf) 

dass „diese Kenntnisse und Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach 
Inhalt und Niveau gleichwertig sind“. Das Nähere hierzu ist in der Prüfungsordnung zu regeln, 
„insbesondere ob und unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang diese Kenntnisse und 
Qualifikationen anerkannt werden können“ (ebd.). Der Akkreditierungsrat kommt zu dem Schluss, dass 
eine nähere Regelung der Voraussetzungen derzeit nicht vorhanden ist. In § 13 der Prüfungsordnung 
wird zwar für hochschulische Leistungen die Prüfung auf wesentliche Unterschiede vorgesehen, nicht 
jedoch für außerhochschulische Kenntnisse und Qualifikationen die Gleichwertigkeitsprüfung. Eine 
eindeutige Begrenzung der Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 
Kompetenzen auf maximal die Hälfte der im Studiengang vorgesehenen Kreditpunkte fehlt ebenfalls. 
§ 13 der Prüfungsordnung ist entsprechend anzupassen. (§ 63a Abs. 7 HG NRW i.V. mit § 12 Abs. 1 
StudakVO). Der Akkreditierungsrat erteilt hierzu eine Auflage. 

Die Hochschule hat fristgerecht eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung 
bzw. der entsprechenden Regelung in der anwendbaren Landesverordnung eingereicht, die die 
beabsichtigte Entscheidung des Akkreditierungsrates in Frage stellt. Deshalb war eine erneute 
Beschlussfassung des Akkreditierungsrates erforderlich. In ihrer Stellungnahme legt die Hochschule 
einen Entwurf für die Änderung der Prüfungsordnung vor, der in § 13 eine Regelung zur Anrechnung 
außerhochschulischer Leistungen ergänzt. Insofern ist die Auflage nicht mehr notwendig. Der 
Akkreditierungsrat geht bei seiner Entscheidung davon aus, dass die in der Stellungnahme 
angekündigte Überarbeitung der Prüfungsordnung erfolgt und sie  in Kraft gesetzt wird Eine 
Nichtumsetzung wäre dem Akkreditierungsrat im Sinne von § 28 MRVO (Landesrechtsverordnung 
entsprechend) als wesentliche Änderung am Akkreditierungsgegenstand anzuzeigen. 


